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Mülheim Rhein, Düsseldorf 1901 nthält beı dıe Kirche
folgende Abbildungen W estansıicht Fıg B Grund-
rıß Fig 21 Choransicht Fıg Ansıicht der
Joche auf der Nordseite Fıg 24 Ansıcht der Kırche
VO  - Nordosten Tatf 11 Blick 11} den Chor Hıg SR

Das Innere der Kirche Ea 188l ()uerschnitt Fıg
Längenschnitt 'V’af Blicek den (C’ho1r Fıg 38

Altenberg Ansıcht der Kirche DP VON de1ı W estseıte
Aquarell vVvon Scheuren 18592 In schwarzgoldenem Rahmen
Im hıstorıischen Museum autf der Kıgelsteinthorburg öln

(Fortsetzung folgt nächsten Hefte.)

Klostergewohnheiten alten agen
ach dem Englischen des Rev Dom ecO Almond der Zeıitschrı
» The Downside Revlew « Vol Nr 1905 Von ar

(Göttweig)
Für alle diejenigen, welche Interesse dem monastıschen

Leben längst vErSangZCNEr Zie1ten nehmen, ist die VoNn dem CS
ischen Benediktiner Rev Dom Leo Almond ı der Zieeitschrift
”  he Downsıde Review“ veröffentlichte Besprechung des Buches
„Customary“ 1E der Consuetudines (0)01 W estminster, der alt-
ehrwürdigen englischen Benediktinerabtel, WIO Vol 28 der
Publikationen der enry Bradschaw- (Aesellschaft enthalten 1st,
EWl eine willkommene Gabe ınd dürfte aher dıe deutsche
Bearbeıitung dieses Artikels auch den Lesern der „Studien“ c1Ne6

angenehme Lektüre secIN
Eın „Customary Wäar ein heiuliges Buch, geschrieben für

dıe Zwecke Ordenshauses, und behandelte NiIiıme AÄnN-
gelegenheiten, daß SODaLr innerhalb der Klostermauern eiıter-
süchtig bewacht wurde Eıne Bemerkung 888 W estminsterer
Manuskripte sagı UNsS, daß der 'Teı1l der Abhandlung den
übrıgen drel LVeıilen abgesondert aufbewahrt wurde „unter
Schloß und Riegel“ (1n CONClavı), da die geheimeren Angelegen-
1eıten serer Diszıpliın sıch darın vorfinden. (zerade dieser
Pars Ist den obıge Publikation bringt nd 1ST wahr-
scheinlich NUur durch SCINEG sorgfältige Verschließung bewahrt
worden während dıe übrigen eıle vollständig verschwunden sind
Da nunmehr schon viele Jahrhunderte dazwiıschen liegen,
dürfte die Jetzt geschehene Veröffentlichung wolıl nıcht als sakrı-
legische Indiskretion angerechnet werden. Übrigens sınd die darın
nıedergelegten „Geheimnisse“ S () WENI1S sensationell, daß WITr die
Notwendigkeıit der angewendeten Vorsichtsmaßregeln nıcht recht
e1InNn zusehen ve  N
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Das tägliche Kapıtel der „Vergehungen“ WAar der innerste

Sehrein des Mysteriums, alleın das Verzeichnis der Missetaten,
welche das Materijal dieses öffentliıchen Bekenntnisses bildeten, 5 Eüberzeugt un nıcht VO irgend eıner Perversıtät. Dennoch W Ar

das instinktive (+efühl für Geheimhaltug stark, daß dıie 1mM
Krankensaale befindlichen Brüder miıt den daselbst LWa
wesenden La:enbrüdern nıcht sprechen urfiten U, 2aUSs dem
Grunde, weil letztere nıcht unr Kapıtel zugelassen wurden. Wır
können jedoch ruhig annehmen, daß dıe gyuten Brüder
eine Veröffentlichung nıchts inwenden würden, da diese eıne
mächtige Verteidigungswaffe DFCcSCNH jJene bıldet, welche auch
heutzutage noch ihren gyuten Namen anzugreıfen un Z.U besudeln
siıch nıcht scheuen. In diesen -Biättern liegt der ınnerste un
zurückgezogenste 'Teıl ilhres Liebens offen VOT unNnserenNn Augen
WwWıe sonst nırgends und WITL dürfen gyetrost behaupten, daß der
jenige, welcher Ärgernis daran A nehmen vermas oder einer
anderen Kmpfhndung alg der der . Hochachtung n.d Verehrung
sich veranlaßt sıeht, von Rosheıt oder Voreingenommenheıt 24
Jeıtet Se1IN mu

Soweıit WITr A4Uus dem nhalte des Buches auf den Autor des
selben, Dom Riecardus de Ware, schließen können, erscheıint Er

uns qlg eın eifrıger Beobachter des Lebens und Treibens 1m
Kloster, als ein scharfsinniger Kenner der mmenschlichen Natur  X
und reıf a Jahren, 19808 die „rechte und e  alte Sıitte“ Vver-
stehen und würdıgen können. Eis finden sich Z WTr nıcht viele,
ber doch hinreichende Äußerungen, dıe n3 VOIN seinem ZAayl-
fühlenden und frommen Herzen Zeugnis geben. (+leich dem Ze1t-
alter, da er schrieb. um dıe Mitte des Jahrhunderts

se1ine Prinzıplen und deren Betätigung viel mehr qls WIL
anzunehmen genejgt seın könnten VO dem Gefühle der Andacht
un Frömmigkeıt heseelt. SO manche Übungen jener eit gehen
über die Devotion OF eigenen Fage hinaus; bevor INa  S
E /Ä Prozessionen aufbrach, wurden dıe Relıquien den Oberen
ZU1} uße gereicht, wobel der Abt das Recht der Auswahl hatte ;
das "Tischsalz wurde jeden Sonntag benediziert . W enn
der gyute Dom Ricardus eıne humoristische der gehabt hat,
gezeigt hat vI® S16 nıcht. Der Anstrich e1InNes gewichtigen Philosophen
offenbart siıch, da er ur den ungeschickten Novizen, die iıhren
Brüdern das Haar schneılden lernen sollen, vorstellt, „daß S1e
dies ganz willig und ohne vıel Aufheben 7ı machen tun werden,

s1e den Ausspruch des Philosophen bedenken, ; ist N1e-
mals Spät, eELWAaSs lernen‘ (ad diseendum quod ODUS est nulla
miıhlı aetas sera videtur:.“ Hs ist nıiıcht ihm beabsichtigter
Humor, WeNnn die Brüder erinnert, daß S1e, falls SIE während
des Hssens das Refektorium verlassen, nıcht mehr notwendig
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haben, unter den Tischen hervorzukriechen, da s1e Ja sehen, daß
die BPänke erhöht worden se]en ‘SCalna altıora facta sunt un
U Raum SECENUS ZU Hinausgehen 8@2]. Dıiıe alte W eise des
Kxıtus 1st, W18 WITr bemerken können, miıt dem populären Begriffe
VOINN der „klösterlichen Behäbigkeit und Wohlbeleibtheit“ aum
ın Kınklang bringen.

Eınen vollständigen Auszug dem „Customary“ 1er
geben, erlaubht der ZUr Verfügung stehende Raum nicht; WITr
muüussen uns er arauf beschränken, 1LUF ein1ıge esonders
ınteressierende Punkte 711 berühren.

Man erwarie vielleicht VOL allem In diesem Buche der
klösterlichen Gepflogenheiten Andeutungen über die Wiırkungen
der nahen Entfernung estminsters VO königlichen ofe und
der Metropole finden ; aber das Customary verrät keine e
merkenswerte Ingerenz VO dieser Seite Kıngeschärft wird, die
Stadt nıcht ZU betreten und sollte dıes notwendig sein, SLE{Ss dıe
spezielle Krlaubnis hiezu erwirken. Offizıale, welche beiım
ofe A tun hatten, durften ohne I ızenz einzuholen hingehen ;
aber nach London uriten 31e nıcht gehen und auch nıcht das
Stadttor der Abtei -benützen, ohne wenigstens den Prior davon
Z verständigen. Königliche Personen hatten dags Privılegium, den
Kreuzgang, das Refektorium und die Kirche ZzU betreten und es
wurde ihnen STEeis besondere Aufmerksamkeit erwiesen ; urfte

der Sakrıstan miıt ihnen In der Kirche sprechen gelbhst In
Gegenwart VO Brüdern, obwohl 168 SOoNs In der Regel nu
dann gestattet WAar, G1n NCUCS, durch dıe heiligen Kelıquien
ewirktes W under /A berichten hatte. Diejenigen, welche (+e-
schäfte 11 der Stadt zU besorgen, wıe Renten einzukassieren oder
auf den umliegenden Harmen Erntearbeiten verrichten hatten,
standen ntier der Kınschränkung, nıcht qaußerhalb der Klausur

oder schlafen. Kıs dürfte überraschen, zA1 hören, daß
Frauenspersonen zuweiılen ım Refektorium speısten, selbstverständ-
lıch nıicht nıt den Mönchen un LUr ZU Jageszeıt ; dıes braucht
jedoch nıcht gerade das Resultat des Einflusses Von Seite des
Hofes SCWOSCH 7 SeIN, WEeNnN eine derartige Möglichkeit auch
durchaus nıcht ausgeschlossen ist Leckerbissen fanden zuweiıilen
ihren Weg der königlichen "TTafel ZzU einem besonders be
vorzugien Klosterbewohner: da jedoch der Empfänger sich erheben
und verbeugen mußte, iıhm das betreffende (Gericht 1ns

E  n Refektorium gebracht wurde, dürfte 6S u15 nıcht wundernehmen,
wWenn vielleicht manchmal lıeber auf diese Auszeichnung VeTI -
zichtet hätte

Wir nussen uns wıderstrebend der Versuchung entziehen,
aut manche interessante Details näher einzugehen un lieber e

unternehmen, eınen ziemlıich umfassenden Begriff der charakteri-
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stischen Züge des monastıisechen Lebens, WwW16 sıch iın „Customary“ T
darstellt, gewinnen un WAar werden WIT uns zuers(, wIie
sıch gebührt, der Hejer des (o0ottesdienstes zuwenden.

Von allen Dienern der Kirche wurde äußerste Ehrfurcht
verlangt. Die Sakristaner-Mönche urften beım Altare nıemals
mıiıt edecktem Haupte arbeıiten. Lajendiener wurden /A Ver-
richtungen 1Im Heiligtume n]ıemals zugelassen, höchstens solche
Falle AUuSsZCcHNOMMECN, na ihre Mitwirkung nıcht entbehren
konnte WwWI1e das Kleitern auf Leitern, das augenscheinlich
als für Mönche nıcht geziemend angesehen wurde. Das Bestreuen
miıt Heu und Binsen Wäar für jene Stellen vorgesehen, 9 dıie
Kırche nıcht gepflastert WAaTrT, un speziell In der Umgebung des
Presbyteriums“ (1I1., 50) An den Hesten Christi Hımmelfahrt,
Pfingsten und der Dreifaltigkeit mußte Epheu unter das Heu
gemischt werden, vermutlich weil das dreizackıge Blatt desselben
als Symbol der hl Dreifaltigkeit sehr passend schien.

Am Vortage hoher Feste wurde der ochaltar mıiıt eiınem
kostharen Antipendium, silbernen oder goldenen Reliqularıen,
Gottesdienstbüchern, Totenlisten nd anderen T’äfelehen D°
schmückt, die alle mit einem Seidentuche bıs ZUTL ersien V esper
bedeckt blieben. Selbst das Werk der Ausschmückung wurde
miıt einer liturgischen Feierlichkeit verrichtet, denn während der
Kustos der Relıquien diese ZU Altar trug, rezitierten und
seine Gehilfen Litaneien und Psalmen. An en Hauptfesten wurde
eın goldenes Antipendium und noch kostbarere Ornate und (+efäße
benützt. Keıine Laıenperson durfte die Altargegenstände berühren,
außer S16 A reinıgen und A reparıleren. W enn e1N Altar:
tuch gewaschen worden und auch W eNN e1n kirchliches Kleidungs-
stück zufällig Boden gefallen WAäLrL, wurde es durch < üssen
oder eine Gebetsformel „rekonziliiert“, bevor wieder in (+ebrauch

ward.
Die Vorschriften bezüglich der Farbe der kirchlichen (+e

wänder weichen VON un gegenwärtigen Praxıs ab Die weıße
Farbe gebrauchte INna ersten Sonntage 1M Advent un An allen
folgenden Sonntagen bıs Marıä Luchtmeß oder hıs Septuagesimä,
An Sdeptuagesımä und en ZWe] nächsten Sonntagen war dıe Rosen-
farbe (subrubbel COlor18) vorgeschrieben. In der Hastenzeıt hıs
ZU Passionssonntage mußten die Paramente an oder halb
schwarz SeIN. Für Pfingssonntag W eıne Auswahl VvVvon Glanz-
taffel (scintillata), roter, gelber oder blaugrauer Farbe (glamus)
ireigegeben. Am Passıonssonntage und den Sonntagen bıs Christi
Himmelfahrt wıe auch den übrıgen Sonntagen des Jahres
und an den Festen VoNn Märtyrern hatten die Paramente rot
oder rosenfarbig selIn. Be1 der Vesper des Johannes „ante
portam latınam“ trugen die dänger weıße und die Priester gelbe
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oder blaugraue Öhorröcka, wahrscheinlich anzudeuten, daß
das Martyrıum des Heiligen nıcht miıt dessen Tode endete. (Gewisse
Wandbehänge, e1Nn siebenarmıger Leuchter un das. Krönungs-
kleid des Kduard gehörten dem für die höchsten Feler-
lichkeiten benützten Schmucke der Kırche. Wır erfahren auch,
daß bei kalter Witterung Kohlenpfannen bei den Altären au
gestellt wurden.

Alles WAaSsS mıt dem allerheiligsten Sakramente zZzusammen-

hing, War e1N Gegenstand besonderer Sorgfalt und Ehrfurcht
Die „ Altarbrote“ mu ßten VOonNn dem Sakrıistan und seınen Dienern
wenıgstens vierma]l 1m Jahre zubereıtet werden. Die darauf be-
züglichen Vorbereitungen wWäaren den genauesten Vorschriften
unterworfen ; qlle dabe!]l Beschäftigten wrugen Alben und Schulter-
tücher un rezitierten bel der Arbeit Psalmen und Gebete. uch
darüber, Wwıe vorzugehen sel, sich be] der Manıpulation
mıiıt den (+estalten irgend eiINn Unfall ereignete, Waren AUS-
führliche Instruktionen gegeben, die mi1t der Übung UXnScrer Tage
fast vollständig übereinstimmen. Bezüglich der Vollendung der
Messe, dıe infolge Unpäßlickeit des Zelebranten unterbrochen
wurde, WAar dıe alte Sıtte noch SENAUEr, indem S1IEe den all ın
Betracht zieht, da die Messe am nächsten Tage fortzusetzen 8e].
Sollte e1Nn ernsier Unfall mıt den HI S pezies sıch erejgnen,
wurde eıne Sühne vOorsS©HOMM und ZWaLr nıicht bloß VO dem
Zelebranten, sondern VO  an sıieben oder auch allen 1m Kapıtel ZUT

Zeit, da der Unfall geschah, anwesenden Priestern.
Die „CoNsuetudınes“ sind betre{ifs der Quantität, Qualität

un Posıtion der In der Kıirche verschiedenen hohen Fest-
a  en benützten Kerzen sehr SCHAU,. Dies geschah owohl 1n
gerechter Berücksichtigung der Intention der Spender W1e auch
der Devotion gem Dom Richard zeigt sıch sehr indıgniert
über den Sakrıstan, der 658 wagte, eine ampe für die ZzWwel
Lampen und die Wachskerze, die vorher ın der Liebfrauen-
kapelle bei jeder Messe brannten, substituleren. Die Vor
schriften ber dıe Beleuchtung In dieser Kapelle können uns als
Illustration für die Freigebigkeit dıenen, weilche uUNSeTe6 alten
Ordensmitbrüder ZzU W estminster 1n dieser Hinsicht walten lıeßen.
An den Hesten Marıa Himmelfahrt und Keinigung wurden
ZWanzıg Wachskerzen miıt einem Totalgewichte 100 Pfund
Aa Altare selbst und fünfzıg miıt Je einem halben Pfunde u
den Altar herum, Z W el ZU einem halben „1IN den Händen der
Kngel“ un!: ZzWe] a1t; e1Nn und einem halben Pfunde den KHüßen
des Abtes Richard (028 Berkyng angezündet, der als Kntgelt hiefür

Schillinge PCr Jahr wıdmete. Die Jährlichen Ausgaben für
diese Kapelle wurden mıt Pf berechnet, worıin jedoch die
Beteilung vVvon Armen mıt Brot AIl fünf Festtagen 1m Werte VONN
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Sch und die Anschaffung VOIN Särgen für die Kommunität

‚eingeschlossen Wa  b Da N Un diese Beträge daus Zehnfache unsere6s

eutigen (+eldwertes ausmachen, g10t un obige Summe einen
günstigen Aufschluß ber dıe Munifizenz der Mönche VO W est
mınster be1 ıhren kirchlicehen Feierlichkeiten

Wır hören ferner, daß dıe „vVler Pfeiler des Turmes“ al

Festen zweiıter Klasse drapiert, e  2R01 hohen Hesttagen Tapeten VO

eiınem Bogen ZU andern rund um den ('hor aufgehängt und
Vorhänge In (oder unter) den (+:ebelfenstern angebracht wurden.
Kerzen plazıerte A allen NUr möglichen Stellen 1mM Trı
för1um, ober den Chorbehängen, in den Wenstern, den rab
denkmälern, VOLr den Altären un: beiım Kreuze 1m Schiffe der
Kirche. Wır Ginden eiıne ınteressante {Iuste VOoO verschiedenen
Fasten: die acht Hauptfeste Weihnachten, Ustern, Pfingsten,
Christi: Himmelfahrt, die Heste VO Fetrus und Paulus, f
T’homas, St. Augustinus nd S Sebastıan dıe unbefleckte
KEmpfängn1s gehörte den mıinus praecipuls“; dıe Tage ”  ın
albıs"“ umfaßten die Oktaven. der hohen Weste, die hervorragenden
Sonntage un viele Tage VO Heılıgen. Die Mönche VON W est-
mınster werden daran errinnert, daß S1e verpflichtet selen,
allen obligaten öffentliıchen Hesten (ın festiv—it}atibus ervant
populares) teilzunehmen.

Unter den minderwichtigen Punkten wollen WIT erwähnen,
daß der Altar beim Deum“ 28001 Schlusse der Matutin 1nN-
zensiert wurde, der Abt jerauf das Evangelıum Jas, indem or

selbst dıe Kerze hielt, bel deren Lichte Ol las, Ww1e die Lektoren
SE beım Lesen der Lektionen taten Das Singen des „Dalve

Regına“ A Schlusse des Kompletor1ums, wWw1ıe auch heutzutage
nach der entsprechenden Zieıt des Kirchenjahres fast allgemeın
üblich 1st, wird ın den „Consuetudines“ alg Neuerung angeführt.

Sehr willkommen ınd VON Interesse ist die Intormatıiıon
bezüglich der Almosenverteilung ge1lfes der V estm1insterer Mönche
Ziu dıesem Kapitel wollen WIr auch die Gastfreundlichkeit Besuchern
gegenüber rechnen. Das leiıtende Prinzıp WAar ”  die Tre (4ottes
un der Kırche"”, un die Behandlung der (+äste mu ßte generös
Se1IN. So WLr vorgeschrieben, daß ıe den (+ästen vorgesetzien
Speisen jene der Kommunität an Quantıtät un Qualität (plenıus
et honorificentius) übertreffen sollen. Eınen besonderen Vorzug
‚genossen naturgemäß ihre Benediktiner Mitbrüder, die so lange
bleiben konnten, alg s]ıe wolilten. Sıie mußten sich aber der Haus-
ordnung ügen und den (}astmeister verständigen, wWenNnn S1e die
Klausur verließen. (JewIlssen Häusern wurden dıie Rechte der
Kommunität zugestanden und ihre Mitglieder nahmen mıt den
Brüdern VON W estminster 1n Chor, Kapitel un Refektorium
Platz. Hıeher gehörten Malvern und Hurley, da deren Mönche
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Professen der Abtei W estminster WAarell (eO quod hu]jus eoenobhıl
un professores), ferner St Edmund, W orcester und Malmesbury,
weıl „31e Ser Kapıtel haben“ ; dann Alban, Canterbury,
Rochester, Kamsey un mehrere andere „yAUS Rücksichten der
Höflichkeit.“ Die Cistereienser hatten einst dasselbe Priyvılegi1um,
verloren 1e68 jedoch einer nıcht näher bezeichneten
Handlungsweise der bte VOL Braxley und Bayham nd des

/ANPrecentors VON Christ Church Canterbury. Diıe Nonnen
(0381 Kilburn erhleıiten häufig orulimütige Spenden vVvonNn West
minster. Mönche „ Fuß® Dominıkaner un mindere Brüder
wurden, wenn 31e nıicht spezielle Pande VONN Verwandtschaft oder
Freundschaft mıt der Komunıiıtät verknüpften, im äußeren (+ast-
trakte empfangen, e]ıne Distinktion, die nach den Begriffen der
damalıgen ÜEr keineswegs eine Herabsetzung In sıch schloß.
Wenn der Vestiarıus Kleider unftier dıe Klosterbewohner verteilte,
erhielten alle Mönche, dıe zufällig als (+äste anwesend WäarcNh,
ebenso iıhren Anteil w1e alle anderen.

Auch asonat „ wurde dıe chmatlche Charıtas In gyleich frei-
gebiger Weise gyeübt. Tägliıch sammelte der Almosenier dıe von
dem JLische der Mönche übriggebliebenen Speisen für die Armen
nd Gefangenen. Kıs wurde ıhm als Pflicht aufgetragen, „allen
Armen, welche kamen, miıt Almosen helfen.“ Hıeriın finden
WIL dıe Krklärung für dıe dem bte und den Oberen ZUE-
1NessecnhHell größeren Anteile VO Speisen un Fränk. un 988981 alle
Z weifel ZU entifernen, Sagı das Customary, daß der Almosenier
eine große Schüssel (latum discum) aut der Haupttafel für „des
Abtes Almosen“ qufzustellen habe Die Sammlung der Speise-
restie geschäh qauf e1In Zeichen des Oberen, bevor die Brüder
VOIN Tische weggingen SO WIıe bei ur wurde auch amals der
Anteıl eines verstorbenen Mönches eiıne Zeitlang nach dessen
Ableben den Armen gegeben. Außer der VOIN Kustos der Kapelle
Unserer Lieben Frau gewlıdmeten Spende an Brot ım Werte
VoO sechs Pfund (nach damalızem Gelde) pro Jahr finden sich
noch andere Angaben VO Geschenken, WI1e dem AIl Grün-
donnerstage, worüber aber nähere Details fehlen. Zur Weih-
nachtszeıt übermiıttelte der Almosenıier em bte Ellen /"Luch,

damıt 25 Arme zu bekleiden. Eıne Verteilung von Speisen
geschah zweımal wöchentlich 1mM Armenhause. Der Almosentier
mußte ın erster L  1N1€ auf die Bedürfnisse der geistlichen und
weltlichen Bediensteten se1Nes Departements bedacht SE1IN,
WwWar hım aber auch aufgetragen, dafür SUOTFSCH, daß
keine bedürftige Person das Haus ohne Unterstützung veriasse,
„denn Vvorgenannftes Haus hat der das Jahr hın-
durch zweımal in der Woche stattfindenden wohltätigen Betei-
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Jungen 1m Volksmunde nach der Sprache jener Gegend den
Namen ‚dol-hus‘ (‚Haus der Gaben‘) erhalten.

Am interessantesten siınd jedoch die Mitteilungen etreffs
der Krankenbesuche außerhalb des Klosters

„Uberdies soll er (SC der Subalmosenı1er), 01 persönlich,
WOeNN dies geschehen kann, oder durch _9inen vertrauenswürdiıgen
jener eifrıg nach en In der ähe des Klosters befindlicehen
Kranken un Schwachen, denen esS AL Mitteln ZU Liebens-
unterhalte gebricht, sıch erkundigen. W enn dıe Nachforschungen
und Besuche selbst macht, aoll er 7WeEel Diener mitnehmen und,
bevor das Haus betritt, veranlassen, daß die darın 611-
den Frauenspersonen sıch entfernen. W enn dann hineingeht,
soll den Kranken freundlich TOÖsten und das Beste Wäas

hat un WAaS nauch se]lner Erkenntnis nötigsten 1st, dem
Kranken darbjleten und Spelse un Trank, der
gleichen mithat, sonNst aber ihm eine Anwelsung geben, die iıhm
die versprochenen inge und W EeS5SeCIH 61 bedarf, zusichert. Und
WenNnn der Kranke vielleicht efwas begehrt, 45 jener gerade
nicht hat, agl möglich trachten, ıhm besorgen. Bın
Haus, kranke und schwache Frauenspersonen lıegen, soll
61 nıemals betreten, sondern soll ihnen durch einen seiner Diener
senden, Was hat un Wa Ss1e benötigen.“

Schließlich hat der Almosen:er für eın Leichentuch, Priester
und Minıstranten ZU Leichenbegängnısse olcher A SOTSEN,
deren Angehörige Zeine Mıttel besitzen, alles dieses ihren Toten

erschaffen.
Mıt Interesse vernehmen WIr auch, welche Speiserationen

für die Äönche selbst bestimmt WarenNn. Kınem jeden wurde täglich
eın Laıib Brot verabreicht, der Abt bekam sechs un der Prior
oder Vorsteher des Refektoriums eınen großen a1ıb (grossum
panem), ebenso auch der Priester, welcher das Hochamt
Sonntage SaNS. An Hesten „IM 2  c  albis“ und iıhren Aquivalenten
SOWI1@e zweimal ın der Woche während der Advent:- un Fasten-
zelt sınd ihnen Kuchen erlauht, Arl en übrıgen Tagen des Jahres
sollen S16 gesäuertes rot haben. Fische WaTell beständıg VOLI-

rätıg und WITL finden eine ” peinlıch TENAUG Verfügung etreffs
der Quantität VO bestimmten Fıschen, dıe eine Portion aUuS-

machte ; dies geschah deshalb, „damıt nıcht unter dem Vor-
wande VONN Unkenntnis oder AaUS Knickereı die richtige und alte
Gewohnheit abgeändert werde.“ Austern sollten ZUr Abwechslung
auch auf den Tisch gebracht werden.

Wir erfahren, daß ec>s täglıch eine Schüssel mıt +emüse
gyab („6O quod Conventus die ]la alıud Jegumen 1ON habet“, JE

JÜ), ohne dAaß nähere Details angeführt werden. ber den
(3ärtner und dessen Gehilfen findet aich eine Külle Von Vorschriften,
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dıie ahber hauptsäciflich dessen klösterliche Observanz betreffen
AÄAm WKeste der Geburt des Johannes des äufers hatte dıe
Kommunität miıt Bohnen un eventuell auch Milch versehen
und Wr möchten wohl SCINEC wıssen, ob dies einwa ZUT Krinnerung

die Kost dieses Heiligen geschah. Der (Aärtner mußlßte
St, Jakobstage Äpfel besorgen, offenbar eıine frühe Sorte, Kirschen

ihrer Zeıt, Pflaumen und große Bırnen, Nüsse un Mıspeln
(mespila), solche 1im Garten sıch befanden Am Veorabende
VO Laurentius und VO I9 4A11 bel besonderen Westtagen, SOWI1e

den Mittwochen und Feilertagen der Advent- ınd Fastenzeıit
mußte Iß miıt diıeser „Versorgung“ fortfahren, lange dıe HErüchte
dauerten. Am Sonntage Septuagesimä mußte sich ü  = Apfel
umsehen, ob Gr 316e DU selbst vorrät & 1atte oder nıcht. Den
modernen Spezlalisten der (+esundheitsliehre wırd dieses Kegıme
VOoNn Hrüchten und (+emüsen sehr empfehlenswert erscheinen

Die Rationen sınd StEeis reichlich un entsprechen dem T1IN-
z1pe, daß die Mönche nıcht schlechter genährt werden sollen alg
andere Leute. Der Küchenmeister durtte e1N Nebengericht VO
weichen Speisen (mollibus C1DIS8) 1U!” aufstellen, Wennln e8s dıe Not-
wendigkeıt erheischte; spezliell erwähnt sind Reis, gehacktes Fleisch,
Austern, Kıer, gesottener Käse (? CAase pulmentato); WAar jedoch
verboten, yeWI1sSseE Speisen W1e gedämpften al und gedämpftes
Eleisch irgend einem Vorwande auf den Tisch bringen.

ler Wäar das gewöhnliche Getränk, bel speziellen Gelegen-
heiten Wa  — Met erlaubt, W eın 1Ur höchst selten. fl letzterem
Zwecke WäAaTrell XEWISSE Renten zugewlesen, welche Schenkungen,
die diesem Behufe gewidmet WAarecn, entstammten. Welches
Arınkmaß gestattet War, ist nıcht SONAU angegeben, WITLT dürfen
aber annehmen, daß nıcht karg SOWSS sel.

Wır wenden uns un ZUrF wichtigen Institution des LAS-
lichen Kapıtels. Dom Richurdus erlaubt sıch da eine Abschweifung
von selnen gewöhnlichen Angaben der Regeln un Gepflogen-
heiten. Br berichtet, daß das Wor Kaplıtel manchmal für das
„kleine Haus“, Wworın das Kapıtel gehalten ward un manchmal
für die klösterliche Kommunität selbst gebraucht wurde. Mit Recht
wırd 65 „Capıtulum“, 1. capud litium genannt, da es ZU Bel-
legung VON Mißhelligkeiten ınter den Brüdern diente; „und
spezıe ist das Haus des Bekennitnisses, das Haus des Ge:
horsams, der Nachsicht; der Verzeihung und das Haus der Kın
tracht und des Friedens und der Ruhe; WOorın immer dıe Brüder
drinnen oder draußen sich verfehlt haben, wird durceh Be-
kenntnis und Genugtuung barmherzig vergeben.“ CS 1593.)

Wır treffen da auf die Phrase, daß dort (1im Kapıtel) dreioder fünf Stimmen vorhanden se1eN, Was verstehen ist :
die drei sind die Stimmen des Anklägers, des Beschuldigers und
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des Richters dıe fünft sınd der Vorsitzende, D der Prior
(wenn der Prior den Vorsitz führt), der antor und Subkantoı
da S16 die Aufsicht beı den (}+ottesdienst hatten, dıie Z, W G1

Brüder, welche au Beobachtung des Stillschweigens Zı sehen
hatten, el das Stillschweigen der Schlüssel alleı Disziplıin 1S1
und der Almosenier un Subalmosenier Dem Novızenmeister
18t besondere Aufmnerksanıkeit 7ı schenken, WENN er Novızen
anklagt WIL IN USSeN dabel jedoch dıe jJüngeren Professen
denken, da die Stiftprofessen das Kapıtel verlassen mußten sobald
die Anklage VO  — Vergehungen anfıng Ziu hbeachten siınd die
der eben angeführten Aufzählung enthaltenen verschiedenen (irade
VO  b Verfehlungen : (Gottesdienst, Stillschweigen und
mosengeben.

Das Kapitel begann mı1t der Verlesung offizieller Mıtteilungen
und manchmal mıt Ner Predigt oder Kxhortatıon, arauf folgte
das Kapıtel der Vergehungen, welches der Vorsitzende mi1% den
W orten eröffnete „Loquamur de ordine nostro.“ GEn 184-)
Dann wurde eine Pause gemacht den Brüdern eıt geben,
sıch be1 iıhre FWFehleır anzuklagen die diıes aten, wurden miılder
behandelt als JEeN6, weilche els darauf ankommen lıeßen, VO anderen
angeklagt ZU werden. Hierauf kamen die „clamores“ oder An-
klagen über Vergehungen DGEgCN dıe Diszıplia 13 A geschah
1eSs VO  —; den Offizialen nach der oben angegebenen Reihenfolge
und weiter VOoO  s den übrıgen Mitgliedern der Kommunıität. Diese

Denunzliation“ möchte vielleicht modernen (Aeschmacke
wıderstreben ; alleın WITLr dürfen nıcht VErSCSSCH, daß sich der
„Ehrenkodex“ S{iEISs VO  - e1iNem Zeitalter ZU andern ändert.
WFerner UusSssen WILE bedenken, daß die angezelgten Vergehungen
hauptsächlich Übertretungen der extfernen Observanz betrafen.
Kıs wird gewl allgemein zugegeben werden, daß öffentliche
Anklage besser ist als e1Ne heimliche ; dıe oder andere Art
der Deanunzilation üben wurde dem für die Disziplın eiıfernden
Mönche VOLN sSCe1INEIN (+ewissen diktiert Eın Offizial könnte
Schuldigen 1valım VeErWEISCH, aber 11 Jüngerer würde miıt
e1INeIn älteren Bruder nıcht handeln Eıne derartıge Anklage
dürfte gegenwärlg wohl 11 keinem unNnserer Ordenshäuser
finden SCINH ; gilt dies aber nıcht als Verunglimpfung
früheren Gewohnheit, sondern eher als Akkomodation die
moderne Kmpfindlichkeit. Wir dürfen schwerlich glauben, daß
diese Praxiıs ec1NneM Mißbrauche Anlaß gegeben habe ahın,
daß der persönlichen Rachsucht 'Tür und 'Tor geöffnet worden
ä KEs wurden Vorsichtsmaßregeln getroffen, solchen
Abusus dieser Gepflogenheit verhindern ; nıemand konnte
Beschuldigung denjenigen vorbringen, der ihn 111 dem
nämliıchen Kapitel bereits angeklagt atte, WI®O auch der Ankläger
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nıcht qlg Richter in eiınem und demselberı Falle fungieren durfte.
Die 1im Kapıtel verrıchtete oder auferlegte Buße erledigte SOZUSaß OL
den Kasus, ] durfte später nıcht wıeder auf Tapet gebracht
oder yuch 1Ur Urz erwähnt werden, ebenso Wen1Z durfte e1ne
aqaußerhalb des Kapıtels verwlilesene oder gebüßte Vergehung den
Gegenstand einer Anklage im Kapıtel bilden. Niemand War

eXempL, sel!bst der AÄBt konnte einer öffentlichen Verfehlung
milde ermahnt werden. Der Prior konnte denunziert werden,
der Abt anwesend WAÄaLrl, und übte dann die „kurze Buße*
ven1a) durch eine Verbeugung CO den Vorsitzenden ; wurde.
er eines schweren Vergehens angeklagt, dann übten auf eınen
Wıink Von iıhm zWel der Senioren dıe „lange Buße“ selner
Statt, S16 schrıtten den Treppenstufen, sIe in seiInem.
Namen Krmahnung und Buße entgegennahmen ; der Prior hatte.
aber auch selne Buße A üben, die der Abt jedoch diktieren
mußte, daß Ss1e der W ürde des Priors nıcht Abbruch tat. Die
Brüder konnten jederzeit Z.U den Stufen kommen uln für eipenESchuldigen einzutreten.

Wır seftizen das Verzeichnis der Fehler, welche für SCWöhnlichi1m Kapit_el gebüßt werden mußten, vollständig hieher:
„Wer gerechten Anordnungen ‚eines Bruders nıcht WFolge

leistet ; Wer einen Befehl empfängt, ihn aber mı1t äußerlichem oder
innerlichem Widerstreben vollzieht; WeLr 1mMm Kloster, Dormitorium,Refektorium oder im Kreuzgange das Stillschweigen bricht oder
lacht, scherzt und SUMmt einer Zeıit, da dıe Brüder mıiıt ihrer
Lesung beschäftigt sınd ; ZU göttlichen Offizium ZzU Spätkommt oder eines der (+ebete versäum(t, die Begınn e1Nner
jeden Hore gesprochen werden ; Wer ohne Kinwilligung oder
rlaubnis des Abtes bei den vorgeschriebenen Beschäftigungendes Konvents nıcht gegenwärtig ist ; beim Offiziıum nachlässigoder schläfrig ıst; WLr durch voreiliges Anstimmen einer Antiphon,e1Nes Psalmes, e1INes Kesponsoriums oder einer Lieektion Gelächter
erregt; Wer während des Offiziums dıe Brüder durch ein Zeichen
oder einen Laut SLcr  9 WEr bel der Matutin oder dem täglichenOffizium hinausgeht und nıcht wıeder zurückkehrt; Wer einen
Bruder ungerechterweise betrübt oder schmäht; WeOeTr mıt eınem
Bruder oder dem Prior streıtet ; Wer einen Mönch mıit der Hand
oder einer Kute aufs Haupt schlägt: WeTLr ohne Erlaubnis mi1ıt
einer Lalenperson, einem (+eistlichen oder einem Mönche eines
anderen Klosters spricht; wer auf irgend eine Weise das klöster-
liche Besitztum vergeudet; Wer eiınen ıhm -zum ebrauche über-
gebenen Gegenstand zerbricht oder verliert ; wer träge ‚ rückbleibt,.
WwWenn die andern as Dormitorium verlassen : außar der be-
stimmten eıt oder außerhalb des Refektoriunm« ißt und trinkt;ebenso auch „wer cs wagt, ZUTFC besummten Stunde Fleisch zu



4162  essen; wer dies oder ähnliches tut, wisse, daß er von dem Wege  der Regel abgewichen sei.“ (II, 265—6.)  Die Strafe varlierte nach der Disposition des Schuldigen  und dem Grade seines Vergehens und bestand in Gebet, Fasten,  öffentlicher Verdemütigung, Geißelung, Rangerniedrigung und  sogar Einkerkerung. Bezüglich letzterer Strafe müssen wir uns  vergegenwärtigen, daß Mönche der weltlichen Gerichtsbarkeit  nicht unterworfen waren, sondern regelmäßig vom Abte oder  Bischofe zur Verantwortung gezogen wurden. Die Strafmittel  waren wohl ziemlich rigoros, wurden jedoch durch weise Rücksicht-  nahme gemäßigt; so z. B. wenn ein Mönch auf Wasser und Brot  ‚gesetzt war, durfte ihm keine Arbeitsverrichtung _ aufgetragen  werden. Wir ersehen aus den „consuetudines“, daß in alten Zeiten  zu Westminster das Peitschen so geschah, daß mit einem dicken  Stabe über das Hemd geschlagen wurde, während der Schuldige  ‚ausgestreckt auf dem Boden lag, in späteren Zeiten jedoch der  Schuldige mit Birkenruten (pluribus gracilioribus virgis) auf die  nackte Haut geschlagen wurde und während des Prozesses das  Haupt mit dem unteren Teile des Kleides bedeckt haben mußte.  ‚Zwei der älteren Mönche vollzogen die Strafe und fubren damit  so lange fort, bis der Vorsitzende aufzuhören befahl. Die übrigen  mußten gesenkten und verhüllten Hauptes dasitzen und mit dem  Opfer in brüderlicher Liebe und Erbarmung Mitleid haben.  Die Anwendung der äußersten Strafe — Degradation zum  niedersten Range — dient uns als Beispiel dafür, daß die Mönche  ernstlich auf Disziplin bedacht waren. Diese Strafe schloß in sich:  Stillschweigen selbst im Chore, tägliche Buße im Kapitel, Rezitieren  der Pönitentialpsalmen an der 'Türe des Kapitelhanses während  der Rekreation, bloßes Lesen im Psalterium, Enthaltung von der  hl. Kommunion und von der Zelebrierung der hl. Messe und  andere Bußübungen. Strafe wurde nur auferlegt, wenn Aussicht  auf Besserung vorhanden war; war der Fall hoffnungslos, dann  wurde der Betreffende aus dem Orden ausgestoßen. Diejenigen,  welche mit sentimentalem Mitleide an junge, gegen ihren Willen  im Kloster „eingemauerte“ Mönche denken, sollen nicht vergessen,  daß dem „Opfer“ ein leichtes Mittel zu Gebote stand: der „Un-  ;glückliche“ durfte mit genügender Beharrlichkeit in seinem  schlechten Betragen fortfahren, um sich außerhalb der Kloster-  mauern zu finden.  ®  _Das ist also das große „Greheimnis“ de’s Kiosterlebens, das  selbst den Chornovizen und Laienbrüdern vorenthalten werden  ‚mußte, außerhalb des Kapitelraumes nicht besprochen werden  ‚durfte, dessen geschriebene Regel eifersüchtig hinter Schloß und  Riegel bewahrt wurde. Es verursacht weder Gruseln noch Blut-  ‚gerinnen; erscheint vielleiphty in manchen yPunkter{1 veraltet, ent-C5SCH ; WerLr dies oder ähnliches LUL, W188€, daß er VONN dem OO
der Regel abgewichen g@1. (IL 265—6

I)ıe Strafe varııerte nach der Disposition des Schuldigen
uınd dem Grade se1nNes Vergehens un estand In Gebet, Fasten,
Öffentlicher Verdemütigung, Geißelung, kKangerniedrigung un

Einkerkerune. Bezüglıch letzterer Strate müssen WIr uns

vergegenwärtigen, daß Mönche der weltliechen (Aerichtshbarkeit
nıcht unterworfen Waäaren, sondern regelmäßig VONNN bte oder
Biıschofe Verantwortung QEZOSECN wurden. Die Strafmittel

wohl ziemlich r1g0r0S, wurden jedoch durch welse Rüecksicht
nahme gemäßıgt; WEeNN eın Mönch auf 4sser un rot
‚gesetzt War, durfte iıhm keine Arbeitsverrichtung . aufgetragen
werden. Wır ersehen Aaus den „Consuetudines“, daß 1n alten Zeıten
Z W estminster das Peitschen geschah, daß mit einem dıeken
Stabe ber das Hemd geschlagen wurde, während der Schuldige
ausgestreckt qauf dem Boden lag, In späteren Zieiten jedoch der
Schuldige mıt Birkenruten (plurıbus oraciliorıbus VIrg]S) auf die
nackte Haut geschlagen wurde und während des Prozesses das
Haupt miıt dem unftieren Teile lies Kleides edeckt haben mußte.
Ziwel der älteren Mönche vollzogen die Strafe und uhren damıiıt

lange fort, bıs der Vorsitzende aufzuhören efahl. Die übrigen
mußten gesenkten und verhüllten Hauptes dusıtzen und mıiıt dem
Opfer In brüderlicher Liebe und Erbarmung Mitleid haben.

Die Anwendung der äußersten Strafe Degradation ZU
njıedersten kKange dıent 1Ns als Beispiel dafür, daß dıe Mönche
ernstlich auf Disziplın edacht WarenNn Diese Strafe schloß In sich :
Stillschweigen selbst 1m Chore, täglıche Buße Im Kapıtel, Rezitieren
der Pönitentialpsalmen der 'T üre des Kapıtelhanses während
der Rekreation, bloßes Lesen 1mMm Psalteri1um, Enthaltung VON der
hl Kommunion un VOonNn der Zelebrierung der Messe und
andere Bußübungen. Strafe wurde ÜUur auferlegt, WenNn Aussıcht
auf Besserung vorhanden W Wr der all hoffnungslos, dann
wurde der Betreffende AUSs dem Orden ausgestoßen. Diejenigen,
welche mıiıt sentimentalem Mitleide Junge, ıhren Willen
1m Kloster „eingemauerte“ Mönche denken, aollen nıcht VETSCSSCNH,daß dem „UOpfer“ eINn leichtes Mıttel A (+ebote stand : der ” Un-glückliche“ durfte mıt genügender Beharrlichkeit In seinem
schlechten Betragen fortfahren, sıch außerhalb der Kloster-
IMNauern finden

Das ist also das große „Geheimnis“ des Kllosterlebens, das
.selbst den hornovizen und Laienbrüdern vorenthalten werden
mußte, außerhalb des Kapitelraumes nıcht besprochen werden
durfte, dessen geschriebene Regel eıfersüchtig hinter Schloß un
Riegel ewahrt wurde. Ks verursacht weder Gruseln och Blut
gerinnen; erscheint vielleicht 1n manchen Punkten veraltet, ent-
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Hält jedoch vieles, Was jedem vorurtejlsliösen Beobachter Achtungünd Anerkennung eiınflößen muß
Das „Customary“ g1bt uns auch Aufschluß über die Formalıtät

bei der Aufnahme Vvon Laien In die Konfraternität der Brüder
VO. W estminster und ber die dadurch erlangten Privilegien.W enn WIL etztere Jesen, können WI1Tr uxXNs nıcht verwundern, daß
solche Konfraternitäten In jenen Tagen sehr populär aren.
UÜbelwollende Leute haben Der sich gebracht, darüber Zzu
spotten un ber den „Aberglauben“ frommer Menschen un
die „Habsucht“ der Mönche schmähen. Was immer für Opfergaven die „Confratres“ wıdmeten, s1e wurden SeWl reichlichst
dafür entschädigt. Ihr Verlangen, daß jel (+ebet für S1e Ver-
richtet werde, verdient nıcht qls „Aberglauben“ verhöhnt
werden, weil S1e auf die Wirksamkeit eıner olchen Fürsprache
AtWwWwAas hielten. Die Formel lautet : „ Wır nehmen euch In uUuNnsere
K onfraternıtät und geıstige (+emeinschaft auf, damıt ihr 1U
sowohl 1MmM Leben WIe 1m Tode Anteıl haben könnt allen
guten Werken, die beständig in diesem Kloster und In en mıt

Kapıtel konföderierten Kirchen verıchtet werden.“
je französische Kormel SEetz e1 „Das ist Messen,Psalmen, Gebeten, Vigı1lien, Bußübungen, Fasten, Almosen

nd allen Werke
werden. CL

D, die von ode; durch uUuNlSs geübt
Eıne spezielle Absolution Wlll‘(i@ für den „Confrater“ 1ın

dem ersten nach seinem ode statthindenden Kapitel gebetet ;die fünf Psalmen für die Verstorbenen wurden rezitlert, die
Totenglocke geläutet, Placebo, Dıirige und feijerliche Messe auf-
geopfert, VON jedem Priester der Abteı ward eiıne Privatmesse
gelesen und VO  e den übrıgen Mönchen Psalmen gebetet, der
w  ame wurde der nächsten Todesanzeige elnes abgeschiedenenMönches beigefügt und en Ordenshäusern Knglands (par utfes
Jes IMNesSunNs de religiun de Engleterre) übersendet, Absolutionenfür die „Confratres“ ıIn allen Kapıteln gesprochen, der Name
ım „Martyrologium“ eingeschriıeben und alljährlich 1m Kapitelverlesen, das AÄnnıyrersarium von der Kommunität feierlıich be-
gangen.So alt uns als0 dieses ‚;Customa‚ry“ miıt trockener, SO-
ZUSagenN judizieller Phraseologie und manigfaltiger Wiederholungder Vorschriften WIe mıt stelfer, starrer Genauigkeit elnes pr1-miıtıyren Artisten eine Reihe Von Bildern Qaus dem Leben einer
großen Institution. Wie immer WIT auch den Charakter dieserInstitution schätzen und beurteilen mögen, Auge können
WIr nicht dem Einflusse verschließen, den S1e in mehrfacherBeziehung auf England ausgeübt hat uch die historische Treüedes Gemäldes können WITr nıcht 1n Z weifel ziehen, denn der

Studien und Mitteilungen.“ 1 XXVIIL, .
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AÄAutor zejchnet ohne irgend e1in denkbares Motıyvr für falsche
Darstellung un ıIn der festen Überzeugung, daß Se1N erk
nıemals die Öffentlichkeit kommen werde. ID ist nıicht nötig,
auf dıe vertrauliche Natur der..darın enthaltenen Angaben sıch

berufen, eine Entschuldiyung für das Dargebotene
finden, ennn dieses bedarf keiner Apologie. Richtiges Verständ-
Nıs und richtige Beurteilung SOWI1e ein1ıge Vertrautheit mıt der
sozjlalen FPerspektive jener Kpoche reichen hın, dieser ernstien
ege monastıischer Diszıplın nıcht bloß Bewunderung, sondern
auch Sympathıe abzugewinnen,.

Neueste Benediktiner- un Cistercienser - Literatur.
Mıt Benützung gütiger Mıtteilungen der Herren Allmang, (Hünfeld) ;
Curiel Montserrat); Förster, Dr. Maredsous); Firutier,
Fr 1ist. ornhem); Hlawatsch, Vr Cist Heiligenkreuz) ;
Wirz, C Merkelbeek); eic. AUuS einer großen Reihe VO.  — Ordens-

un Literarıschen Zeitschriften zusammengestellt VO der Redaktion.,*)
99.)

(Fortsetzung Heft 1, 1906, 166—181.)
A,, Lit. Ref. ber Deutinger Dr. Specht, eıträge ZU

Gesehichte, Topographie und Statistik des Erzbistums München-Freising.
(„Studien“ 1906 Dr. Beck, Kırchliche Studien u. . Quellen.
(Ibid.) Adam, Wiıllibald Abt [0341 Metten Biographie mıft Porträt.
„Deutscher Hausschatz“ Adlhoch, Dr. eda
Metten) : Ziur Geschichte Glanfeuils ım I Jahrhundert. („Studien“

Wir wiederholen hier as oftmals schon vorgebrachte un! leider >{

wenig bisher beobachtete dringende Ersuchen, uUNS bel Zusammenstellung dieser
Abteilung insbesonders nach besten Kräften unterstutzen wollen, da WIr ÜUTLr

1n der Lage sınd, e1n möglıchst vollständiges (+esamtbild der großartigen
literarischen Tätigkeit beiden en In der Gegenwart un Lesern
darbieten können. Wir stellen diese Bıtte die hochwürdigstenAbte, Klostervorstände, Bibliothekare etc., alle Mitbrüder rd Ben und
Cist,., alle Freunde und (+önner der „Studien“, wW16  C auch alle Verlags-
handlungen. Sıe alle mögen uns gefälligst alles zu  -& Anzeige resp. ZUr
Vorlage bringen, wäas ın dieses Literatur-Verzeichnis hineingehört ; also: alle uf
NSsSere beiden Orden sıch beziehenden der VONn Ordensmitgliedern verfaßten

Druckwerke, Artikel ın Zeıitschriften, Schulprogramme eifc. och sollen
uUuNns die bez. Angaben bibliographisch gemacht werden, h mit
Bekanntgabe des aANZEN, genauen Buchtitels, des ries und Jahres der Ausgabe,
Namen des Verlegers, Angabe des Formates un der Seitenzahl SOWI1e des Preıiıses.
Vorstände rö5Pp. Direktoren VO Ordens-Lehraäanstalten bitten wır iınsbesonders

geneijgte Zusendung der Schul programm 6, deren WIr für 1905 bısher nur
sehr wenige erhielten. Selbstverständlich ist namentlich die Vorlage aller bez
Druckschriften 1n eC.-FxX. Einsichtnahme steis sehr erwünscht. Möchten
doch die sichtlichen Schwierigkeiten bei Zusammenstellung dieser Kubrik uns
fortan eine kräftigere nd mehrseitigere Unterstützung zuführen und uWwenden,ankbarwı1ıe bishgr! Für jedwede bez. Mitteilung bleibt herzlichst

die KRedaktıon.


